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scheint wöchentlick' viermal:
Montag , Mittwoch , Freitag

. und Samstag.

xBezugspreis vierteljährlich:
jei der Post abgeholt 2.10 M .,
durch dje Post zugestellt 2.40M .,
sjjl Montabaur monatl . 70 Pf .,
durch unsere Agenturen fiel ins

Haus monatlich 75 Pfg.

Fernruf Nr. 10. für  den Unterwesterwaldkreis.
(Amtliches Areisblatt.)

Cchriftlestung,Druck und Verlag von Georg Sauerborn in Montabaur . ,

Anzeigengebühren für die
6-gespaltene kleine Zelle oder

deren Raum 20 Pfg.

Reklamen d. Doppelzeüe 40 Pfg.

Anzeigen finden im ganzen
Kreise wirksamste Verbreitung.

Bellagen nach Libereinkunst.

Bestellungen werden jederzeü
angenommen.

Telegramm -Adresse:
Kreisblatt Montabaur.

0r . 97. Montabaur , Zamstag . den 15. Dezember 1917. 50 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.

Ul.
Uhr
der

' Wiesbaden,  den 5. Dezember 1917.
Die chemische Untersuchung des von der Deutschen

ährwütrlgest lischest in Berlin in den Handel ge¬
rechtn „Nährkalz " hat ergeben, daß irgendwelche Nähr-
i.rtf darül nicht enthalten sind.

Der Regierungspräsident
v. Meister.

Die Viehabnahme für die Weihnachtswocheist seitens
des Viehhandelsverbandes auf Montag , den 24 . De¬
zember und für die Neujahrswoche anf Montag , de«
31. Dezember festgesetzt worden.

Montabaur,  den 12. Dezember 1917.
Der Königl. Landrat:

Bertuch.

Bekanntmachung.

Der Umsatzstempel beträgt 1 vom Tansend des
Gesamtbetrages der Zahlungen bezw. Lieferungen,
in Abstufungen von 10 Pfg . für je volle 100 Mk.
Beträgt zum Beispiel der Umsatz 10 199 Mk., so muß ein
Steuerbetrag von 10,10 Mk. entrichtet werden.

Die Anmeldungs - und Zahlungsfrist läuft am
30. Januar 1918 ab.

Wer seinen Verpflichtungen in bezug auf die An¬
meldung des Umsatzes und Entrichtung der Ab¬
gabe zuwiderhandelt, hat eine Geldstrafe verwirkt, welche
dem 20fachen Betrage der hinterzogenen Abgabe gleich¬
kommt.
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Wiesb aden,  den 5. Dezember 1917.
« - schl « tz.

Der Bezirksausschuß zu Wiesbaden hat in seiner
>tzu»g vom 5. Dezember 1917 beschloflen, bezüglich des
giunes der Schonzeit für Birk-, Hasel- und Fasanen-
imen und der Einschränkung oder Aufhebung der Schon-
t für Dachse ud wilde Enten es für das Jahr 1918
i den ges. tzlichen Bestimmungen zu belassen.

Der Bezirksausschuß.
A 439/2 17. Mensel.

Wiesbaden,  den 29. November 1917.
Noch meinem im Amtsblatt der Königl. Regierung

r Beiöff nllichung gelangenden Ausschreiben vom Hell¬
en hal Dir Landesausschuß auf Grund des § 8 der
Iihieuchen-Entschädigun ssotzung für den B zirksverband
s Regnrungsbezüks Wiesbaden beschlossen, für das
echnun.sjahc 1917/18 von den beitragspflichtigen Tier¬
fitzern an Beiträgen zu erheben: '
1. zum Pferdi -EiitschädigungSfonds: 30 Pfg . für jedes

Pferd, Esel, Maultier und Maulesel,
2. zum Rindoli h Entschädigungsfonds i. 40 Pfg . für

jedes Siück Rmdvieh.
Als Te min für die Beitrags Erhebung ist der 20.

anuar I9 >8 und als Frist für die im § 8 Abs. 2 der
ienerwähnlen Satzung vorgeschriebeneOffenlegung der
ichbestands-Berzeichnisse die Zeit vom 10. bis 23. De-
mber 1917 bestimmt.

D.n Viehbestands-Verzeichnissen selbst sind diesmal
ie Ergebnisse der Viehzählung vom 1. Dezember 19i7
Munde zu legen.

Der Landeshauptmann
Im Aufträge : Unterschrift

* *
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

! Vorstehendes Schreiben wird in Verfolg meiner Ver-
lung vom 9. Dezember 1905 — Krersbl. Nr. 147 —
«mit oeiöff ntlicht. Innerhalb der vom 10. bis 23
Dezember 1917 dauernden Offenlegung der aufzustellenden
!>rzeichnisse über die vorhandenen Viehbestände können
"träge auf Berichiigung derselben b.i Ihnen vorgebrachl
>nden. Rellamatronen gegen ihre Entscheidung sind mir
innen 10 Tugen nach Zustellung derselben vorzulegen,
"ch erfolgter Off-mlage der Verzeichnisse sind dieselben
insichtlrch des vorhandenen Viehbestandes abzuschlnßen,
»wie mit der Bescheinigung zu versehen, daß sie vor-
hllstsmäßig offen gelegen haben und daß in demselben
Üe abgabepflichtigenTiere nach dem Stande der Vieh
ihlung vom 1. Dezember 1917 eingetragen sind. Die
rzeichniffe sind mir spätestens am 25. d. Mrs . vorzulegen.
Da rn den letzten Jahren in verschiedenen Fällen die
obenen Beträge von den Gemeinderechnern verspätet
die Landesbankkassen abgeliefert worden sind, so weise
die Herren Bürgermeister noch besonders auf die

üiiktliche Einhaltung der Abgaben und deren alsbaldige
ibli.ferung an die zuständigen Kaffen hin.

Montabaur,  den 12. Dezember 1917.
Der Königl. Landrat :' Bertuch.

Bekanntmachung
bete. Einziehung « nd Außerkurssetzung der

Zweimarkstücke.
Der Bundesrat hat laut Bekanntmachung vom 12

>li 1917 (Reichsgesetzbl. S . 625) die Einziehung und
lßerkurssetzung der Zweimarkstücke beschlossen. Auf
in Form von Denkmünzen geprägten Siücke findet

e Verordnung keine Anwendung. Die Zweimarkstücke
m vom 1. Januar 1918 ab nicht mehr als gesi tzliches
llungömittel, werden aber von den Reichs- und Lan-

'kassen bis zum 1. Juli 1918 zu ihrem Werte, sowohl
Zahlung genommen als auch gegen Reichsbanknoten,
"jskassenscheinen oder Darlehnskassenscheinen umge-
!cht. Die Verpflichtung zur Annahme und zum Um-
>ch findet auf durchlöcherte und anders als durch den
'ähnlichen Umlauf im Gewichte verringerte sowie auf
Äschte Münzen keine Anwendung.
Montabaur, den 13. Dezember 1917.

Königl. Landrat . I . V. : Schrodt,  Kreissekretär

Betrifft r Entrichtung des Warenumsatzstempels
193 sür das Kalenderjahr 1017.

Mus Grund des § 161 der Ausführungsbestimmungen
zum Reichsstempelgesetze werden die zur Entrichtung der
Abgabe vom Warenumsätze verpflichteten gewerbetreibenden
Personen und Gesellschaften in den Landgemeinden
des Unterwesterwaldkreises (alle Gemeinden, mit Aus¬
nahme der Stadt Montabaur ) auf efordert, den gesamten
Betrag ihres Warenumsatzes im Kalenderjahr 1917 bis
spätestens zum Ende des Monats Januar 1918 der
Kreis -Kommnnalkaffe schriftlich oder mündlich an-
zumelde « und die Abgabe gleichzeitig mit der
Anmeldung etnzuzahlen.

Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch
der Betrieb der Land - « nd Forstwirtschaft , der
Viehzucht, der Fischerei und des Gartenbaues
sowie der Bergwerksbetrieb.

Beläuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr als
3000 Mk., so besteht eine Verpfl chtung zur Anmeldung
und eine Abgabepflicht nicht; es empfiehlt sich aber für
Betriebinhaber, deren Warenumsatz nicht erheblich hinter
3000 Mk. zurückbleibt, zur Vermeidung von Erinnerungen
eine die Nichteinreichung einer Anmeldung begründende
Mitteilung zu .machen.

Wer der ihm oblügenden Anmeldungsverpflichtung
zuwiderhandelt oder über die empfangenen Zahlungen
oder Lieferungen wissentlich unrichiige Angaben macht,
hat eine Geldstrafe verwirkt, welche dem 20fachen Betrage
der hinterzogenen Abgabe gleichkommt. Kann der Betrag
der hinterzogenen Abgabe nicht sestgestellt werden, so tritt
Geldstrafe von 150 bis 30 000 Mk. ein.

Zur Erstattung der schriftliche» Anmeldung
find Vordrucke z« verwenden . Sie werden bei den
Bürge:meffter-Aemlern und der obenbezeichnetenKasse
zur unentgeltlichen Abholung bereitgehalten und den
Steuerpflichtigen auf ihren Antrag kostenfrei übersandt.
Ohne Antrag erfolgt eine Zustellung nicht.

Steuerpflichtige find zur Anmeldung ihres
Umsatzes verpflichtet , auch wenn «bne« Anmel¬
dungsformulare nicht zugegangen stad.

Montabaur,  den 8. Dezember 1917.
»Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Bertuch.* *
Betrifft : Warenumsatzstempel.

Montabaur,  den 8. Dezember 1917.
Ich mache die zur Entrichtung ' der Abgabe vom

Warenumsätze verpflichteten Gewerbetreibendenim Unter-
westerwaldkr»ise auf folgendes besonders aufmerksam.

Die Anmeldung hat für die in Montabaur wohnenden
Gewerbetreibenden bei der Stadlkasse, für alle übrigen
bei der Kreis-Kommunalkasse in Montabaur zu erfolgen.

Für die Anmeldungen find besondere Vordrucke
zu benutze« , welche bei den obengenannten Stellen und
bei den Herren Bürgermeistern erhälilich sind. Die An¬
meldung enthält eine Anleitung , deren genaue Be¬
achtung unbedingt notwendig ist.

Der Gewerbetreibende muß den Umsatz entweder nach
den eingegangenen Zahlungen (das sind die Zahlungen,
die er sür gelieferte Waren erhalten hat) oder nach den
Lieferungen (das sind die Lieferungen von Waren an die
Käufer) angeben. Wenn von dem R chte, die Steuer
nach Lieferungen zu entrichte « , einmal Gebrauch
gemacht worden ist. so kann hiervon nur mit
Genehmigung der Oberzoüvtrektiou abgewtchen
werden . Ist der G>werbetreibende nicht imstande, den
tatsächlichen Gesamtbetrag der Zahlungen anzugeben, weil
für seinen Betrieb eine geregelte Buchführung nicht statt¬
findet und ihm auch sonstige Unterlagen für die genaue
Berechnung des Gesamtbetrages fihlen, so hat er unter
Versicherung dieser Tatsachen den von ihm geschätzten
Gesamtbetrag der Zahlungen anzugeben und danach die
Steuer zu entrichten.

Mit der Anmeldung ist die Abgabe gleichz -itg bei
der Steuerstelle bar «inzuzahlen . Die Einzahlung
kann geschehen durch Postanw isung, Zahlkarte, (Post¬
scheckkonto der Kreis-Kommunalkasse Nr. 14408 Frank¬
furt a. M ) Banküberweisung. (Konto bei der Kreisspar¬
kasse Montabaur .)

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:
Bertuch.

Bekanntmachung.
Montabaur,  den 13. Dez. 1917.

Betrifft: Verkehr mit Saatgut von Hülsen¬
früchten, Buchweizen und Hirse.

Nach § 10 der Verordnung über den Verkehr mit
Getreide, Hülsenfrüchten, Buchweizen und Hirse aus der
Ernte 1917 zu Saatzwecken vom 12. Juli 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S . 609) darf Saatgut von Buchweizen, Hirse
und Hülsenfrüchten sowie von Gemenge, in dem sich
Hülsenfrüchte befinden, mit Ausnahme des Saatguts von
Winterwicken (Vicia villosa ) und von Gemenge aus
Roggen und Winterwicken nur an die Reichsgetreidestelle
abgesetzt werden. Diese Bestimmung umfaßt grundsätzlich
sämtliches Saatgut von Hülsenflüchten, sogenanntes
Gemüsesaatgut ebenso wie anerkannte und Original¬
saaten. Der Verkehr mit Hülsenfrüchten, Buchweizen und
Hirse zu Saatzwecken ist folgendermaßen geregelt:

A . Hülsensrüchte.
1. Gemüsesaatgut.

Nach § 12 gelten als zum Gemüseanbau bestimmte
Hülsenfrüchte nur solche Sorten , die in einem im Deutschen
Reichsanzeiger zur Veröffentlichung gelangenden Ver¬
zeichnis aufgeführt sind. Dieses Verzeichnis umfaßt alle
grün- und gelbschotigen Wachs-, Busch-, >Krup-, Staude-,
Stangen - oder Laufbohnen, ferner Prunk-, türkische oder
Feuerbohnen, Puff-, Garten - und dicke Bohnen, endlich
alle Sorten Zucker-, Pahl - oder Kneifelerbsen sowie runz¬
lige oder Markerbsen. Alle in der Regel nur seldmätztg
angebaute « Hülsenfrüchte, wie Ackerbohnen, Feld- oder
Saubohnen (Vicia. faba), Viktoriaerbsen aller Züchtungen,
Acker-» und Felderbsen werden grundsätzlich nicht als
Gemüsrsaatgut bezeichnet.

Bei den zum Gemüseanbau bestimmten Saathülsen¬
früchten beabsichtigt die Reichsgetreidestelle, von der ihr
nach § 10Abs. 2 Ziffer 2 a. a. O. zustehenden Ermächlig-
ung grundsätzlich Gebrauch zu machen und dem Erzeuger
den freien Absatz derartigen Gemüsesaatguts an Kom¬
munalverbände, Saatstellen oder zugelassene Händler
auf Antrag zu gestatten. Es bedarf jedoch in jedem
einzelnen Fall einer besonderen Genehmigung, die nur
dann erteilt wird, wenn in dem Antrag genau Menge
und Sorte des Saatguts sowie der Name des Käufers
angegeben ist. Die Bewilligung der Ausnahme bezieht
sich selbstverständlich nur auf den Verkauf als solchen.
Die sonstigen sür den Verkehr mit Saatgut geltenden
Bestimmungen der Verordnungen vom 12. Juli 1917
und vom 24. Juli 1917 (R ichs-Gesttzbl. S . 609, 653),
namentlich diejenigen über die Saatkarle usw., werden
dadurch nicht berührt.

2. Anerkannte und Originalsaaten.
Auch anerkannte und Originalsaaten dürfen nach den

gesetzlichenB.stimmungen nur an dke Reichsgetreidestelle
abgesitzt werden. Bei derartigem Saatgut ist das Landes-
Getreideamt jedoch ebenfalls grundsätzlich bereit, auf
Antrag, der genau Sorte , Menge und Name des Käufers
enthalten muß, den unmittelbaren Absatz an Landwirte,
die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Landwirtschafts¬
kammern sowie ländliche Genossenschaftenund Händler
zu gestatten, die zum Saathandel zugelassen sind. Ebenso
wie bei dem Gemüsesaatgut bedarf es auch bei aner¬
kanntem Saatgut eines besonderen Antrages für jeden
einzelnen Fall . Allgemeine Ermächtigungen zum frei¬
händigen Aufkauf können nicht erteilt werden.

3. Gewöhnliches Saatgut (sogenanntes
Handelssaatgut ).

Hülsenfrüchte aller Art (E -bsen. Bohnen, Linsen. Saat¬
wicken sowie Gemenge, in dem sich Hülsensrüchte befinden),
die ohne anerkannt zu sein, zu Saatzwecken vei äußert
werden sollen, sind nach 8 10 der genannten Verordnung
grundsätzlich an uns zur Ablieferung zu bringen. Aus¬
nahmen w.rden nur in den unten unter 4. angegebenen
Fällen bewilligt werden. Für die Uebernahme derartigen
Saatgutes wird folgendes Verfahren Platz greifen:

Als Saatgut können nur Mengen von mindestens
10 dz angeboten werden. Will ein Landwirt mindestens



diese Menge Hülsenfrüchte als Saatware veräußern, so
hat er dies mir anzuzeigen, worauf ihm weitere Mit¬
teilung zugehen wird.

Der Weiteroertrieb des von der R 'ichsaetreidestelle
übernommenen Saatgutes wird gemäß § 10 der Saat¬
verordnung vom 12. Juli 1917 an Kommunalverbände,
Saatstellen, landwirtschaftliche Berufsvertretungen und
Organisationen aller Art sowie an zugelossene Händler
erfolgen. Auch hierbei sind die Bestimmungen der Saat-
aerordnung genau zu beachten. Es wird sich empfehlen,
daß die Kommunalverbände oder die Saatstellen den für
sie benötigten Bedarf an Saatgut rechtzeitig beim Preu¬
ßischen Landesgetreideamt in Berlin anmelden, damit eine
gleichmäßige Verteilung und rechtzeitige Lieferung statt¬
finden kann.

4. Soweit Erzeuger ihr Handelssaatgut unmittelbar
au Verbraucher absetzen wollen, ist das Preußische Landes¬
getreideamt in Berlin nach § 10 Abs. 2 Satz 1 der Ver¬
ordnung vom 12. Juli 1917 bereit. Ausnahmen von der
grundsätzlichen Regelung zuzulassen. Auch in diesem Falle
ist jedoch vorher ein besonderer. Antrag einzureichen, aus
dem Sorten und Mengen des zu veräußernden Saatgutes
sowie Name des Käufers ersichtlich ist.

8 . Buchweizen und Hirse.
Für Buchweizensaatgut gelten die gleichen Anord¬

nungen wie für Hülsenfrüchte. Anerkanntes Saatgut kann
hiernach unter den unter A 2. wiedergegebenenBedin¬
gungen in den Verkehr gebracht werden, während gewöhn¬
liches Saatgut (sogenanntes Handelssaatgut) den nach
A 2. für Handelssaatgut erlassenen Bestimmungen mst
der Maßgabe unterliegt, daß für Handelssaatgut von
Buchweizen und Hirse nicht 15 Mk. Zuschlag in Betracht
kommen, sondern nur ein Zuschlag von 7 Mk. für den
Doppelzentner.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses: Bertuch.

21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25), vom 23. März
1916 (Reichs-Gesetzbl. S 183) und vom 22. März 1917
(Reichs-Gesetzbl. ©.253), ferner — auf Ersuchen des Kriegs-
ministeriums — auf Grund der B kanntmnchung über
)ie Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom
26. April 1917 (Reichs-Ges tzbl. S . 376) zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mir dem Bemerken, daß Zuwiderhand¬
ungen gemäß den in der Anmerkung*) abgedruckten Be-
timmungen bestraft werden, fasern nicht nach den allge¬
meinen Strafg »setzeki höhere Strafen angedroht sind. Auch
ann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Be-
Unntmachung zur Fernhaliung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 19)5 (Reichs-Gesetzblatt
S . 603) untersagt werden.

Artikel I
1 Ziffer 1 der Bekanntmachung Nr. W.  I . 1772/5.

17. K. R. A. erhält wlaenden Worilaut:
1. Turhaare jeder Art, einschließlich tierischer

Borsten, auch in Mischungen untereinander
oder mit anderen Spinnstoffen,

o fällt weg.
Artikel II.

»ett: Kmtoilcl-»erugsl»eiar.
An bie Herren Bürgermeister.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 8. Septbr.
d. Js . — KreiSbl. 145 — betr. die Regelung der Kar-
toffeloersorgung im Unterwesterwaldkreise, weise ich Sie
hiermit an, von jetzt ab keine Kartoffel-Bezugsscheine mehr
auszustellen. Das Bezugsscheinverfahren ist damit auf¬
gehoben. Bereits ausgestellte Bezugsscheine, auf welche
Kartoffel noch nicht bezogen wurden, sind als ungültig
zu erklären und wieder einzuziehen. Versorgungsberech¬
tigte, welche jetzt noch Kartoffeln für längere Zeit ein¬
kellern wollen, müssen durch die Wohnsitzgemeindenbe
liefert werden.

Montabaur,  den 12. Dezember 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:

Bertuch.

§ 4 Absatz 2 der Bekanntmachung Nr. W. I . 1772/5.
17. K. R . A. erhäU folgenden Wortlaut:

Erlaubt bleibt jedrch di.-Veräußerung und
Lieferung an solche Personen oder Firmen,
welche sich lebt, lid) mit dem Fermentieren
(nicht dem Auslondern und Zurichten),
Waschen und Trocknen der von dieser Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände be¬
schäftigen.

Artikel Ul.
8 5 Absatz 1 der Bekanntmachung Nr. W. I . 1772/5.

17. K. R . A. erhält folgenden Wortlaut:
Trotz der Beschlagnahme ist das Fermen¬

tieren (nicht das Aussondern und Zurichten),
Was^ m und Trock <n der von dieserB.kannt-
madjuua btt ' ff G genstäude gestatlet.

Artikel I V.
Diese Bekanntmachung tritt am 15. Dezember 1917

in Kraft.
Frankfurt (Main), den 16. Dezember 1917.

Stellvertretendes Generalkommando
18. Armeekorps.

Betr . Ablieferung vor» Getreide.
An die Herren Bürgermeister.

Infolge Einstellung des Lagerarbeiters zum Heeres¬
dienst kann Getreide von jetzt ab nicht mehr aufs Lager
des Kreises genommen werden.

Bis auf weiteres ist ablieferungßbereitesGetreide, wie
bereus mehrfach angeordnet, der Verteilungsstelle des
Kreises anzumelden. Ueber die Ablieferung ergeht in
jedem Falle besondere Verfügung.

Montabaur,  den 13. Dezember 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:

Bertuch.

*)  Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geidst.afe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird best-oft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2.  wer einen ande en zum Abschluß eines Be träges auffo' der»,

durch den die Höchstpreise überschritten werden, oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, de von einer Aufforderung i§ 2, 3 des
Gesetzes. bet>effend Höchstpreise) betroffen ist, beiseileschaffl, be¬
schädigt oder z-lstört;

XVIIL Armeekorps.
Stellverir . Generalkommando.
Abt. Ill b, Tgb .-Nr. 23722/6554.

Frankfurt (Main), den 28. November 1917.
Bttr . : Werbung von Heeresangehörige»

für politische Vereine.Brrordnung.
Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Belage¬

rungszustand vom 4. Juni 1851 in der Fassung des Reichs¬
tes, tzes vom 11. Dezember 1915 verbiete ich politischen
Vereinen, insbesondere Wahloereinen jede Tätigkeit, die
auf Werbung von Mitgliedern im Heere und der Marine
abzi lt.

Zuwiderhandlm gen werden mit Gefängnis bis zu ernem
Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder
mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel

Generalleutnant.

Nr . W. I . 1070/10. 17. K. R. A.

zu der Bekanntmachung Nr. W.  I. 1772/5 . 17.
K R A. vom 1. Juli 1917 , betreffend Beschlag¬
nahme und Höchstpreise von Tierhaaren , deren
Abgängen und Abfällen sowie Abfällen und Ab¬
gängen von Wollfellen, Haarfellen und Pelzen.

sBom 15. D -zcmber 1917. |

Die nachstehende Bekanntmachungwird auf Grund des
G.fi tzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915
(Reichs- Gesetzbl. S . 813) — in Bayern auf Grund der
Alleihöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914, den Ueber-
gang d.r vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörden
betreffend - , des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom
4 August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung
vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) der Be¬
kanntmachungenüber die Aenderungen dieses Gesetzes vom

Italienischer Kriegsschauplatz.
An einzelnen Stellen zwischen Brenta und Piave

es in Verbindung mit kleineren Unternehmungen zu 7
tigen Artilleriekämpfen.

Der Erste Generalquartiermeister : Ladend,rß

italienischer Angriff gegen den Monte Pertica ist gescheites
Einige hundert Gefangene blieben in unserer Hand.

Von den anderen Fronten nichts Neues.

8 1

dcraonngtabe Arbeit unserer
Seektreittriiste.

U -Booterfolge im Mittelmeer.
WTB Berlin,  13 . Dez. (Amtlich.) Im Mittel

wurden wieder
12 Dampfer und 6 Segler mit über

50000 Br .-R .-T.
von unseren U-Booten vernichtet. Die Mehrzahl
Dampfer wurde trotz stärkster Sicherung durch U-Boot-
;äger, Zerstörer und Fischdampfer aus Geleitzügen herauz-
geschosfen. Lebhafte Gegenwirkung der Geleitfahrzciij
blieb in allen Fällen erfolglos. Der Transportve

ehr nach Italien und den Kriegsschauplätze
am östlichen Mittelmser erlitt erhebliche Ein
büße.  Im besonderen konnte ein großer versenkta
Dampfer als Truppentransportschiff nach Italien erkannt
werden. Bei einem anderen wurde die Bestimmung nc
Saloniki festgestellt. Unter den vernichteten Schiffen waren!
einer die bewaffneten englischen DampferKarana (5285 To.)

Kohistan (4732 To.) und Ooid (4159 To.), sowie ein mit
mindestens acht Geschi tzen bewaffneter Hllfskreuzer, beffi
Besatzung beim Untergang namhafte Verluste erlitt.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.
Neuerdings -in feindlicher Geleitzng vernichtet.

WTB Berlin,  14 . Dez. (Amtlich.) Gleichzeitig mit
dem Angriff gegen den Handelsverkehr an der englischen
Ostküste haben am 12. Dezember leichte Streitkräfte unta
Führung des Kapitänleutnants Kolbe (Hans ) den Ge¬
leil Zugverkehr Bergen-Shetland erneut angegriffen. Ei,
Geleitzug bestehend aus sechs Dampfern wurde vernichtet

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf
von Geginständeu , für die Höchstpreise sestgesetzl sind, nicht
«achkommt;

S.  wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise sestgesetzl
sind, den zuständigen Beamten geuenüber verheimlicht-r

«. wer den nach 8 ö des G-sttzes, bet effend Höchstp eise, erloffen.v
Aussührungsb stimmung.n zawider^anoell

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Summe 1 oder 2 ist
die Geldstrafe mindestens aus das Doppelte des Betrages zu bemessen,
um den der Höchstpreis übeischritten worden ist . der in den Fällen der» m r f r • ii _ ^ Xav *»T1 )*r»boft hotrrt r»

er« werden.
den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der - träfe

anaeordnet werden, daß die Verurteilung aus Kosten des Schuldigen
öffentlich bekanntzumachenist ; auch kann neben GesängniSstraset* nft tf 9k _. -V1 —— fTZtkk.n ^ am .. »»4 Mauf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, auf die
sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

•*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, bestraft1

z wer unbefugt einen beschlaanahmten Gegenstand beis iteschofft,
' beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauf, oder kauft oder e,„

anderes Veräußerungs« oder Erwe ' begeschäfl.üb r ihn obschiießt;
3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten >«egens,ä»de zu

verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwider' andell;
4. wer den erlassenen Aussührungsbestimmungen zuwide.Hunde.t

Nichtamtlicher Teil.

Der deutlche Tagesbericht.
WTB Großes Hauptquartier, 14 Dezember. (Amlltch)

- Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

In Flandern  war nur in wenigen Abschnitten das
Artilleriefeuer lebhnfl.

Oesttich von Bullecourt  versuchten die Engländer
die verlorenen Gräben widerzun .hmen linier blutigen
Verlusten wurden sie zurückgeschla en. Hier wie b iein -m
eigenen Vorstoß südlich von Pronoille blieb, n G fangene
in unserer Hand. .

Südlich von Sr . Ouentin  fügten wir dem Feinde
durch heftige Minenfiuerüberfälle erheblichen Schaden zu

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz
Ein deutscher Eckundungsooistoß brachte nordöstlich

von Craonne Gefangene eln.
Heeresgruppe Herzog Albrecht.

Nordöstlich von Sl . Mihiel. nördlich und östlich von
Nancy, sowie am Harlmannsweiteikopf erhöhte Arnll .ne
tätigkeit der Franzosen.

Otstltcher Krieasfchauplatz.
Die Waffenfttü,iandsvt »ha ..dlunge » dauern an

Mazedonische Front.
, Nichts besonderes.

Der Abendbericht über die Kriegslage.
WTB Berlin,  14 . Dez. abends. (Amtlich)
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WTB Berlin.  14 . Dez. (Amtlich.) Am Vor- und

Nachmittag des 13. Dezember fanden in Brest-Litowsl
Vollsitzungen stttt , in denen die einzelnen Punkte da
beiderseitigen Waffenstillstandsentwürfe den Gegenstar
eingehender Beratungen bildeten. Am 14. Dezember"
mitcags werden die Verhandlungen fortgesetzt.
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ukht stetig und ruhig weiter. Es ist zunächst eine Waffe »'
ruhe  ein .etreten, ein tatsächlicher  Zustand , xotlr^
auf kurze Zeit bemessen, der Vorbereitung eines fvrmli
Waffenslillllandes dienen soll. Diese Waffenruhe soll
zum .7 Dezember miltags 12 Uhr dauern. Um auf e
!0  gewaUigen Front wie unsere Ostfront einen
Waffenstillstand  durchführen zu können, muffen
lücilch eine lange Reihe von Einzelheiten fest verem
werden, w. lche in einem förmlichen Vertrag  mederzub
sind. Wäh .end des Waffenstillstandes sollen dann
eigentlichen Friedensverhandlungen  beginnen,ws
wce die Dinge liegen, sicher nicht in allzu kurzer Zell
Ende geführt werden können.

Die Du .chlaufung dieser drei verschiedenen Stad
W. ffmruhe, Waffenstillstand und förmliche Friedens
yanolungen, ist unentbchrlich. Für den künftigen Fr ,
müssen, wenn er von Dauer sein soll, nicht nur mmlart
und palilische Fragen, sondern auch wirtschaftlichem gr
Zahl vereinigt werden und das wird Zeit kosten, p
wenn finanzielle Fragen , Kriegsentschädigungenusw. g
aus „e,chattelb>eiben. Aus allem ergibt sich, daß von ew
baldigen  Frieden eigentlich noch nicht gesprochen wer-
kunn, wenigstens, wenn man den Termin , bis zu wel»>
man den Frieden erwartet, allzu kurz bemißt.

Jedenfalls aber ist der Anfang gemacht. Das Avro
men vom 5. September 1914, welches Rußland üerpyl1-
keinen Sonderfrieden zu schließen, ist zerrissen. Rr
hak den eisernen Ring zerbrochen, welcher stmer
ylnßungsfreiheil angelegt worden war . Es hat den

lichen Versuch gemacht, an der Seite ferner Verbund»
ni Verhandlungen über einen allgemeinen  Frieden
zutrelen. Nachdem dieser Versuch mißglückt ist, bleibt
kein anderer Weg. als der des selbständigen Borge.
Alles weitere ist jetzt Sache einer folgerichtigen Ltui
Luna, welche sich bis zum Ende auswirken wird.
Frieden im Osten wird kommen,  wenn auch noch
f ststehr, wie viele Wochen oder Monate es bis dahm
wahren kann. Und dieser Frieden wird kommen aus
Grundlage, daß wir nicht die Besiegten  sind,
„rufsiiche Dampfwalze" hat ihre Rolle ausgespielt
oerslätidigere, menschlichere Bestrebungen sind an ihre
uelreten. Das ist ein voller Sieg des Prir >zlps
welches wir haben die Waffen ergreifen muffen. &
prinzipiellen Sieg, den wir duvongetragen. haben w»
Ülsiiche neben dem militärischen Sieg fest im Äug
b Hallen, wenn jetzt über den Frieden verhandelt
selbst bei allem Entgegenkommen, zu welchem wn,

Rußlak
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hat ihren ehrlichen und festen Friedenswillen klar zu
^kennen gegeben und auch die nötige Entschlossenheit gezeigt,
diesen Willen , welcher ja längst der Wille des russischen
Kolkes ist, durchzuletzen.

Erfreulich ist, daß die Waffenruhe auf die ganze Ost¬
front ausgedehnt worden ist. Auch Rumänien hat sich
nach einigem Sträuben gefügt , weil es sich fügen mußie.
Eber eine Waffenruhe und selbst ein Waffenstillstand ist
nun einmal noch kein Frieden . Auch können wir nicht
anders , als die Möglichkeit im Auge behalten , daßUeber-
raschungen immer noch keineswe . s völlig ausgeschlossen
sind. Duchonin ist tot , aber Kaledin ift augenscheinlich
noch sehr lebendig . Wo Kerenski ist , ist zurzest nicht klar
erkennbar . Man kann also noch nicht sagen, daß eine
völlige Entlastung unserer Ostfront bereits eing«treten sei.

Diese Lage g bt uns gewiß das R -cht, das bevor¬
stehende Weihnachtsfest in etwas größerer Ruhe zu feiern
als das Weihnachtsfest des vorigen Jahres . Aber dabei
muß doch im Auge behalten werden , daß im Westen noch
viel zu tun ist, und daß selbst auf der Balkanhalbinsel,
kn Mazedonien , der Kampf noch weiter geht . Wie es
mit der Zurückziehung der Armee Sarrail werden wird,
steht dahin . Solange in London Lloyd George und in
Paris Clömenceeiu am Ruder sind , ist im Westen noch
nicht mit einer Wendung der offiziellen Kriegspolitik zu
rechnen, so sehr auch dort die Völker sich nach Frieden
sehnen und die Zuversicht auf den „endlichen völligen
Endsieg " aufgereben haben . Es heißt also einstweilen
noch weiter durchhalten , so sehr auch unsere militärische
Lage sich gebeflert hat . (Kln . Vztg .)

Eaglif-h-drotsche Berhaadlimge«
im Skptkmlier.

Zu den in verschiedenen Zeitungen mitgeteilten
Aeußerungen des britischen Ministers des Auswärtigen,
Balfour , über ein angebliches Anerbieten Deutschlands,
mrt der britischen Regierung in Friedensvelhandlungen
einzutreten , wird eine amtliche deutsche Erklärung durch
das Wölfische Telegraphenbureau verbreitet . Die Berliner
Meldung , die eingangs darauf hinweist , daß der Reuter¬
bericht bisher nur als Pr -ßtelegramm vorlregt , bemerkt
berichtigend und ergänzend Folgendes:

AnfangS >ptember empfing die deutsche Regierung
durch die Vermittlung einer neutralen Macht eine diplo¬
matische An frage üb er Deutschlands Kriegsziele.
Die Art der Mitteilung der neutralen Regierung war
eine solche, daß nach den internationalen Geflogenheilen mit
Sicherheit angenommen werden mutzte, die neutrale An¬
frage erfolge mit Vorwissen der großbritannischen R gierung
und mit ihrem Einverständnis . Ferner konnte aus den
Umständen der Anfrage mit größter Wahrscheinlichkeit
darauf geschlossen werden , datz das englische Kabin . tt von
diesem Schrill wenigstens semen wichtigsten Bundesge¬
nossen verständigt und seine Zustimmung eingehvll habe
Die deutsche Regierung war giundsätzlich zur Beantwortung
der Anfra >e bereit . Es boten sich hierzu zwek Wege, die
der mittelbaren und der unmittelbaren Beantwortung
Gegen die mittelbare Beantwortung durch die Vermitt
lung einer neutralen Muchl sprach die durchschlagende
Erwägung , datz jede einseitige Bekanntgabe der deutschen
Stellungnahme auch schon dem neutralen Vermittler gegen¬
über die deuische Politik einseitig ohne jede Gewähr für
die von der Gege»partel angenommene Stellung binden
würde . Eine direkte mündliche Beantwortung durch einen
Vertrauensmann erschien bei dieser Sachlage als die zweck
dienlichere. Der weit re Verlauf der Ereignisse drängle
indessen der deutschen Regierung die Ueberzeugung auf,
daß von Seiten unserer Gegner nichts geschah, um eine
deiarktge unmitirlbare Beantwortung der Anfrage zu
ermöglichen. Von der von Herrn Balfour erwähnten
Aeutzerung der britischen Regierung über ihre Bereit
Willi feit , j de Mitteilung der deuischen Regierung in
Empfang zu nehinen , hat die deutsche Regierung erst
durch die Mitteilung Herrn B .ilsours im Unterhaufi
Kenntnis bekommen . Weitere Schritte in dieser Ange¬
legenheit sind vvU deuijeyer Seile rlicht erfolgt.

; Abkolik
pstlchiek
Rußlas
nec M
den eff
bündele«
eden ei«'
leibt iff

Auges
elt »
wir

Der neue Obcrp .ösivcnt der Rheinproviuz.
D m Vernehmen nach ist als Nachfolger des Frhrn.

». Rheinbaben der Unteisteluissekreiär im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten , Dl . Freiherr von Coels von der
Vrügghen  ausersehen . Voraussichtlich erfolgt die Er¬
nennung noch vor W ihnachten . — Die Gerüchte, nach
welchen Frhr . v. Schorle mer , der fiühere Oberpräsident der
Rheinproviuz , nach dem Rückirilt von seinem Amte als
Landwtrlschaflsminister , nochmals Oveipräfident des Rhem-
landeS weiden sollte, icheinen sich also nicht zu bestätigen.
Frech rr von Coels ist am 27 Januar l858 zu Aachen
geboren.

Die La« dtag »r«form im Ansschutz-
Berlin,  13 . Dezvr . ker Ausschuß des preußischen

Abgeordnetenhauses zur Beratung der Landlagsreform
Vorlagen hat sich am Donneretaa konstituiert . Als Bericht-
«statler für die Wahlrechtsvorlage ist bestimmt der Abq.
Dr . Bell (Zenlr .), der bereits im Jahre 19l0 als Bericht¬
erstatter der der damaligen Vorlage fungierte , als Bericht¬
erstatter für die H irenhausvorlage der Abg . Graef (kons ).
Wie wir erfahren , fall die erste Sitzung des Ausschusses
am ii . Januar nächsten Jahres staltfinden . Es wurde
beschlossen, die Verhandlungen des Ausschusses mit einer
allgemeinen Aussprache über alle drei Vorlagen zu be¬
ginnen und in der Einzelberatung mit der Wahlrechts¬
vorlage den Anfang zu machen. Der Ausschuß hat be-
fchloffen, von der Regi rung die Vorlegung von folgendem
Material zu verlangen : 1. E .ne Zusammenstellung der
auß .rpreußlschell Wahlrechte und der außerdeutschen Wahl¬
rechte ähnlich, wie sie dem Bericht des Abg . Dr . Bell über
die AuSichutzverhandlungen des Jahres 1910 beigefügt
waren . 2. Ein geschichtlicher lieber blick über das preußische
Wahlrecht.

«eine Erhöhung der Kartoffelratio « .
TU Berlin,  12 . Dez . Gestern abend machte Unter-

taatssekretär Dr . Müller  im Kriegsernährungsamt im
Kreise von Preffevertretern Mitteilungen über die von den
Reichsbehörden für richtig erachtete Kartoffelpolitik . Er
egte dar , daß auf eine Erhöhung der Kopfmenae an

Kartoffeln jetzt nicht gerechnet werden dürfe , so wünschens¬
wert eine solche Erhöhung an sich auch sei. Die Kartoffe-
bilde unsere einzige Reserve der mäßigen Getreideernte
gegenüber . Sie müsse heranaezoqen werden , wenn es
nötig werden sollte, weitere Streckungsmittel für das Brot
zu schaffen.

Einmalige Teuerungszulage für die Beamten.
WTB Berlin,  12 . Dez . Im Staatshaushalts¬

ausschuß dcs Abgeordnetenhauses erklärte sich der Finanz¬
minister damit einverstanden , daß die verheirateten B .-
>mten eine einmalige Teuerungszulage von 200 M . (fü>
jedes Kind 20 M . mehr ) und die unverheirateten I50M.
erhalten . Der Minister sagte ein gleiches Vorgehen im
Reiche zu. konnte aber eine Erhöhung der laufenden Kriegs¬
beihilfen jetzt nicht in Aussicht stellen. »

Das deutsche Volk hält durch.
WTB Berlin,  11 . Dez . Seit Ablehnung des

Friedensangebotes durch die Entente steigerten sich die
Ergebnisse der deutschen Kriegsanleihen um mehrere Mil¬
liarden . Im Jahre 1916 betrug das Ergebnis der Kriegs¬
anleihen 21,4 Milliarden , im Jahre 1917 26,6 Milliarden.

Kritische Lage der Enteute.
(zb ) Genf,  12 . Dez . Die französischen Blätter er¬

kennen jetzt einstimmig die kritische Lage der Entente an.
„L'Heure " schreibt : „Der deutsch-österreichische Druck macht
sich, befreit von der Sorge um die Ostfront , nun in seiner
ganzen Wucht an der italienischen , der französischen und
der englischen Front geltend . Niemals ist die militärische
Lage ernster gewesen." Auch Clemenceau gesteht zu, daß
Frankreich bis zum nächsten Frühjahr sehr schwereS ' unden
bevorstehen.

Frauzöstscher Urlauberzug entgleist.
800 bis 900 Soldaten getötet.

Bern,  14 . Dez . (W .T .) Die „Gazette de Lausanne"
meldet aus Modane , daß im Tunnel ' bei Modane ein
Urlauberzug entgleist ist, wobei 800 bis 900 Menschen
ums Leben gekommen sein sollen . Die Trümmer des
Zuges hätten Feuer gefangen.

Die Opfer der Katastrophe vo » Halifax.
Halifax,  13 . Dez . (Reuter .) Nach amtlicher Mit¬

teilung beträgt die Zahl der Toten bei dem Explosions¬
unglück 1226 Personen , von denen 701 fistgestellt worden
sind, 400 Personen werden vermißt.

Gilt ift Tand.
wem du er als Schmuck trögst.
Eilt »*, Macht,

wem du is dem Saterland gibst.
Lriag driu Gold zur

Eoldaukausstelr!

* * Montabaur,  14 . Dez . (Keine Sonderzüge an
den Feiertagen .) Sonderzüge für den Weihnachtsverkehr
können nicht gefahren werden , da Maschinen und Wagen
für Heereszwecke und zur Heranschaffung von Lebens¬
mitteln gebraucht werden . Mrt Zurückbleiben beim Reise¬
antritt oder unterwegs muß gerechnet werden . Alle nicht
unbedingt notwendigen Reisen unterbleiben daher am besten.

* VonderEisenbahn.  Dauernde Preiserhöhungen
führt die Eisenbahn am 1. April ein. Der Schnellzugs¬
zuschlag soll in der 3. Klasse bis 75 Kilometer 50 Pfg.
betragen , bis 150 Klm . 1 Mk., bis 3H0 Klm . 1,50 Mk.,
größere Strecken 2 Mk. Für 1. und 2. Klasse ist minde¬
stens 1 Mk. zu zahlen , steigend bis zu 4 Mk. Alle billigen
Fahrkarten (Sonntagskarten , GesellschaflSkarten usw.) wer¬
den bedeutend im Preis erhöht.

8 Montabaur,  13 . Dez . (Verlängerung der
Verjährungsfristen .) Bekanntlich verjähren nach dem
bürgerlichen Gesetzbuch die sogen. Forderungen des täglichen
Lebens , insbesondere die Warenschulden von Privatpersonen
und die Lohn - und Dienstbezüge jeder Art usw. in zwei
Jahren , Zinsen und Geha tsrückstände , Unterhaltungs¬
beiträge und andere regelmäßig wiederkehrende Leistungen
jn 4 Jahren . Diese Verjährungsfristen laufen mit dem
Schluß des Kalenderjahres ab . Wie bisher seit Kriegs¬
ausbruch , hat der Bundesrat auch im laufenden Jahr
die Verjährungsfristen für diese Forderungen sowie für
gewisse seerechtliche Ansprüche um 1 Jahr bis zum Ende
des Jahrcs 1918 erstreckt. Die Verordnung ist vor
kurzem ergangen . Die Wohltat der Fristverlängerung
wird allen Forderungen der bezeichneten Art zuteil , die
noch nicht verjährt sind, auch denen , deren Ve-jährunas-
frist schon einmal oder mehrmals verlängert war . Dre
Empfänger der Waren , Dienstherrschaften , überhaupt alle,
die solche noch nicht verjährenden Schulden bezahlt haben,
tun gut , die erhaltenen Quittungen ein weiteres Jahr
aufzubewahren.

§ Eschelbach,  14 . Dez . Der Musketier Peter Meuer
wurde in den schweren Kämpfen in Flandern mit dem
Eisernen Kreuz 2c Klaffe ausgezeichnet.

Braubach,  14 . Dez . Bei der vorgestrigen Brenn-
holzoersteiaerunq für den Einschlag des Forstwirtschafts-
j ihres 1918 wird -n für  Buchenscheitholz 104,40 Mark,
Knüppelholz 88,80 Mark und Reiserknüppel 30,40 Mark
für das Kl ister gelöst.

Wetzlar,  12 . Dez . Der -praktische Arzt Dr . Ernst
Stuhl , welch-r erst vor wenigen Tagen aus Urlaub in
der Heimat weilte , ist kurz nach der Rückkehr ins Feld
in der Ausübung seines Berufes gefallen.

Weihnacht fürs Vaterland!
Die Geschehnisse im Osten lassen erhoffen, daß wir dem

Frieden einen Svritt näher gerückt sind. Es kann aber
ein. gedeihlich r Friede für Deutschland nur erreicht werden,
wenn wir militärisch und wirtschaftlich auf der Höhe unserer
Leistungsfähi fiil bleiben . Die Eihaltung dieser Leistungs¬
fähigkeit hängt von der Höhe unseres ReichsgoldschatzeS
ab , denn wenn wir die notwendigen Lebensmsttel und
Rohstoffe im Ausland kaufen wollen , müssen wir — auch
nach d m Kriege noch — mit Gold zahlen können. Es
ift deshalb er - sie Vaterlandspflicht , auf jeglichen Gold¬
schmuck zu verzichten, ihn auch nicht nutzlos zurückzuhalten,
sondern ihn durch Abgabe bei den-Goldankaufsstellen gegen
Ersatz des vollen Goldwertes in den Dienst unserer
stenzv rtridiguna zu stellen . Gebt alles Gold als Weih¬
nacht für das Vaterland!

Hüter den durch den unerwartet langen Krieg entstan¬denen Verhältnissen hat auch das deutsche Zeitungs-
— - gewerbe auß roideutlich zu leiden . Andauernde Preis¬
steigerungen für Druckfarbe , Schrift - und Sterotypiemetall,
der Löhne und Gehälter , der Redaktionsmaterial - und Ver-
sendungskonen us -v. machn sich dauernd so stark geltend,
daß die Herstellungskosten in ihrer Gesamtheit dringend
oellan7 °n. mit den Bezugs - und Anzeigenpreisen ab
1. I 1918 wieder in Einklang gebracht zu werden.

. chend seh n sieh die deutschen Zeitungen ge¬
zwungen , mit dem nächsten Vierteljahresanfang die Be¬
zugs - und Anze igenp,eise zu erhöhen , soweit dies in der
letzten Z it nicht bererts geschehen ist. Wir bitten daher
die Bezieher , die Berechtigung dieser Metßnahme anzu-
erkennen dadurch , d ß j der sciurm alt ll Blatte auch i>
der leytcu Emscbrduiigszeil des Krieges die Treue bewahrt.

verein Deutscher Zeitungsverleger.

Brzugspr -ife d s Keeisblatt -s für de»
Uuteiw ' ft-iwaldtrets:

Biertkljährlich be, der Polt abgeholt . . . . 2 .10
„ durch die Post zug >stellt . . . 2 .40 „

Monatlich für Montabaur einschl. Zustellung . 0.70 „
„ durch unsere Agenturen frei ins Haus 0.75 „

Anzeigrnoebühren r die 6 gespaltene Petitzelle oder
deren Rauin 20 ->>. — R klam n die Dvppelzeile 40 \

Rreisblatt -Dtuckerei Montabaur.

Kreiskvarkaste Unterwesterwald
in Montabaur.

Münd lsicher unter Garantie des UnterweAerwaldkreises.
Reichsbonk Girokonto bei der Reichsbanknebenstelle in Höhr

— Postscheckkonto Nr . >238 Frankfurt a. M . —

Annahme von Spareinlagen
in jeder Höhe gegen täg¬
liche Verzinsung.

Annahme von Gelddepositen.

Laufende Rechnungen.

Verwahrung u Verwaltung
mündelsicherer Wertpapiere

Darlehen gegen Hypothek.
., ,. Bürgschaft.
„ „ Faustpfand.

(Lombard ).
Kce ntgewährung in laufdr.

Rechnung.
An - u. Verkauf mündelsich.

W rkpapiere.
E nläsuag fällig . Zinsscheine

Bargeldloser ZMuogsve,k he durch E ösi mag provisiousfreier
Scheck- und U de wrisuiigskomea.

A . n ^ chmestelle»
in Arzbach, Baumvaeh , Eller,haufin , Ettersdorf , Gacken

buch, Gcenzhiusn , H rschb ich, Maxsain , Mogendorf,
Reuhäasel , Selters , Simmern . Stahlhofen.

Kaffeastulldcu tun 8 l s Uhr vormittags bis 1 Uhr uachmsttagS.
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusies:

Brrtuch, Kgl. Landrat.

Gewerbev rein Montabaur,
Mittwock, den S6. D zember 1917,

lll . Weihnaehtsfeierlag ),
ubends 8 Uhr,

im kleinen Saale des Herrn Schmidt (Deutscher Hof) :

-ss- Bortrag *
des Herrn Re . ll hrers H. Kahl - Darmstadt

über das Thema:

rer Wieierausdnu des deutschen Wirt-
schastöteüenz nach dem Kriege.

Dieser zeitgemäße Vortrag , der auch außerhalb des
Gewerbestandes re^es Jalereffe erweckt, schildert in einer
auch für den Lnen leicht verständlichen fesselnden Weise
die Wirkungen des Krieges auf unser deutsches Wirtschafts¬
leben in und nach dem Kriege.

Wir laoen unsere M tglieder und deren Angehörigen,
sowie Freunde des G .werbevereins hiermit höflichst ein.

Der Borsta »V.
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MMWt  WditH.
Aufforderung des Kriegsamts

zur freiwilligen Meldung gemäß § 7 Abs. 2 des
Gesetzes über de» vaterländischen Hilfsdienst.

Hilfsdienstpflichtige werden zur Verwendung bei Mili¬
tärbehörden und Zioilverwaltungen im besetzten Gebiet
für folgende Beschäftigungsarten gesucht:

Gerichtsdienst , Post - und Telegraphendienst , Maschinen-
und Hilfsschreiber. Botendienst , Technischerdienst, Kraft¬
fahrdienst , Eisenbahndienst , Bäcker und Schlächter , Hand¬
werker jeder Art , land - und forstwirtschaftlicher Arbeits¬
dienst. Anderer Arbeitsdienst jeder Art . Pferdepfleger,
Kutscher, Viehwärter , Sicherheitsdienst (Bahnschutz, Ge¬
fangenen - und Gefängnisbewachung ), Krankenpflege.

Hilfsdienstpflichtige mit französischen oder vlämischen
Sprachkenntnissen werden besonders berücksichtigt.

Hilfsdienstpflichtige im wehrpflichtigen Alter werden
nicht angenommen.

Bis zur endgültigen Ueberweisung an die Bedarfs¬
stellen des besetzten Gebietes wird ein „vorläufiger Dienst
vertrag " abgeschlossen. Die Hilfsdienstpflichtigen erhalten:
freie Verpflegung oder Geldentschädigung für Selbstver¬
pflegung , freie Unterkunft , freie Eisenbahnfahrt zum Be¬
stimmungsort und zurück, freie Benutzung der Feldpost,
fteie ärztliche und Lazarettbehandlung , sowie angemessenen
Lohn für die Dauer des vorläufigen Dienstoertrages . Die
endgültige Höhe des Lohnes oder Gehaltes kann erst bei
Abschluß des endgültigen Dienstvertrages festgesetzt werden
und richtet sich nach Art und Dauer der Arbeit sowie
nach der Leistung ; eine auskömmliche Bezahlung wird
zugesichert. Im Falle des Bedürfnisses werden außerdem
Zulagen gewährt für in der Heimat zu versorgende Fa¬
milienangehörige.

Die Versorgung Hilfsdienstpflichtiger , die eine Kriegs-
dienstbeschädigung erleiden , und ihre Hinterbliebenen wird
noch besonders geregelt.

Meldungen nimmt entgegen : das Bezirkskom¬
mando in Oberlahnstein.

Es sind beizubringen : etwaige Militärpapiere , Be-
schäfligungsausweis oder Arbeitspapiere , erforderlichen¬
falls eine Bescheinigung gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes
über den vaterländischen Hilfsdienst (Abkehrschein), An¬
gaben , wann der Bewerber die Beschäftigung antreten
kann . Eine vorläufige ärztliche Untersuchung erfolgt kosten¬
los bei der Meldung beim Bezirkskommando.

Akit-Si«tstellk Krnkfirtt. R.
«etaantmahnag.

Für unseren zum Heeresdienst einberufenen Kafsen-
arzt Herrn Sanrlätsrat Dr. Gerwin,  Grenzhausen,
hat Herr Dr. Baudorf,  Grenzhausen die Vertre¬
tung übernommen.- Die K̂ fsenmitglieder können Hrn.
Tr . B au dor f in Krankheitsfällen auf unsere Kosten
in Anspruch nehmen.

Allgelll Lltttmktikllfft für fttit Uitermjtrlllrtttkkris
in Montabaur.

Der 1. Vorsitzende: Ölig-

fMbenstzneideru.kl.Bröckler
| Jauche- tt. Wasserpumpen
v

empfi hlt
Helmann St6ro.EiseDbamiangMontaIiaar.

WMAtWäMeBM-
so wenden Sie sich an die größte Baumschule im
Kreise : Heinrich Grimm , Ransbach (Westerw .)

Wicfe,
260 Ruten , in der Marau,
Ertrag 80 bis 90 Ztr . Heu
jährlich , zu verkaufen.

Ada«» Matzfeller.

Erleuftangeu
kauft zu hohen Preisen

jedes Quantum
8«u Rkllllr ii Erryzhttst,.

Jüngeres , ehrliches
Dienstmädchen

für leichte Hausarbeit sofort
g ef u ch t.

irges, Bahnhofstr. 36.

KichnmWMtltl
werden bei Abnahme von 5
Buch ohne Preiserhöhung mit
Ort und Namen angefertigt
Sreisblatt -Druckerei Montabaur

Arbeitsbücher
vorrätig in der Kreisblatt-
Druckerei, Montabaur.

Eine schwere

Fahrkut
(zu Weihnachten dritt . mol
kalbend) steht zu verkaufen
bei Jakob Herbst.

Staudt  bei Montabaur.

Nach Gottes hl . Willen fand den Heldentod nach mutigem
Kampfe derEhrw. Bruder Ladislaus

(Bernard Geralski)
Krankenträger im Inf. Regt . Nr. 116,

Novize der Genossenschaft der Barmh . Brüder in Montabaur.
In dem im jugendlichen Alter von 20 Jahren allzufrüh

Dahingeschiedenen verlieren wir einen gewissenhaften , pflicht¬
treuen Mitbruder . Sein Andenken bleibt in Ehren.

Um das Almosen des Gebetes für den teuren Verstor¬
benen bittet:

Die Genossenschaft
der Barmherzigen Brüder ln Montabaur.

Montabaur , den 15. Dezember 1917.
Die feierlichen Exequien finden statt in der Kirche des

Mutterhauses am 19. Dezember 1917, morgens 6 Uhr.

AnisiMsnBmir
Limburg

Walderdorffer-Hof.
Kräftige Mädchen

aufs Land
werden für sofort und 1. Ja¬

nuar gesucht.
Die Vermittlung ist unent¬

geltlich. /

Eine junge Ziege.
sowie

eine gute hebwinhe
zu verkaufen.
Haus -Rr 85 in Horreffen. Nr

Jüngeres
Dienftmiidche«

a e s u ch t.
Fra « Joseph Kalb,
Montabaur , (Markt ).

kinmödlintkSZimer
mit voller Pension sofort oder
1. Januar zu vermieten.
Näh . i . d. Geschäftsstelle d. Bl.

0 Als praktisches

^ Weihnachts-Gefchsnk**
empfehle ich aus meiner Spezialabteilung

das reich sortierte Lager in

Sieb- und Zuglampen,
:: Kronen::

Deckenbeleuchtungen uiw.
Heimann Stern,

• Montabaur.

Ier Wijtmrkt bUitrlirf
findet am

18. Dezember 1817 statt.
Bürgermeisteramt Dierdorf.

ZuverlässigerSteinhauer
für feuerfeste Steine

gesucht.

Heinrich Solln.
Of-nbaugefchäft,

Dirisburg-
Wavheimerort

1 Waggon
Kesielöfen

angekommen

IJacob Menningen II
' Ransbach (Westerwald).

Private Handelsschule
von

Bernd Bohne , Neuwied
Bahnhofstr . 71. Gegründet 1905. Fernspr . 432.
Gründliche gewissenhafte Ausbildung

für Damen und Herren
in Buchführung , Korrespondenz , Rechnen,

Wechsellehre , Kontorpraxis usw.
Schönschnellschreiben , Stenographie und

Maschinenschreiben.
Vormittags -, Nachmittags - und Abend -Kurse.
Prospekt frei . 1000 Anerkennungen.
Beginn neuer Hauptkurse am 3. Januar und
1 Febr . — Beginn der Einzelkurse täglich

Znr gest Beachtung!
Da die Paket -Annahme bei dem hiesigen Kaiserlichen

Postamt von heute ab schon nachmittags 5 Uhr geschlossen
wird , müssen wir auch das Kreisdlalt früher als bisher
Herstellen und zur Post bringen.

Es wir deshalb gebeten, die zur Veröffentlichung im
Kreisblatt bestimmten Bekanntmachungen , Anzeigen usw.
am Abend vor dem Erscheinungstage uns einzusenden.

Nur kleinere  eilige Anzeigen pp . können am Er¬
scheinungstage des Kreisblattes noch Aufnahme finden,
wenn solche bis vormittags 8 1/* Uhr in unseren Besitz
gelangt sind.

Montabaur, den 15. Dezember 1917.
Kmsblatt-Drttckeri'i Monlibiur.

Mo

3m Sartrasaal der Herr«
Lro aom Ende ia Montabaur:
Sonntag , de» 16. Dezbr., abends 8 Uhr:

5enfafioneIIes Gaftfpiel
des einzig und ältesten deutschen Zauberkünstlers

Bellachini.
Neue fast ans Unmögliche grenzende Vorführ¬
ungen der modernen und indischen Magie , Ent¬
hüllungen über die neuesten Tricks der so¬

genannten Spiritisten.
Mitwirkung von Leonie Bellachini , orienta¬

lische usw . Künste.
— Im Reiche der Lchatteu . —

Kassenöffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Billets im Vorverkauf : Buchhandlung Kunst
und Zignrrengeschäft Höfer. — Sperrsitz num.
1.25 M,  1 . Platz 80 H . 2. Platz 50 \ — An
der Abendkasse Sperrsitz 1 50 M,  1 . Platz 1 Jl,

2. Platz 60 H.

Nachmittags 4 Uhr : Schüler Vorstellung.
1. Platz 60 H . 2. Platz 40 \  3 Platz 20 X
Blllels nur am Soaleingang . — Abends haben

Kinder keinen Zutritt.
8s ibiä bemerkt, baß der Tut gut ttmr « t iß.

Sansoerkauf.
Am 31. Dezember 1917, nachmittags2 Uhr, lasten

die E -ben Th . Dehen zu Grenzau Wohnhaus
mit S -all nebst 25 Ruken Garten und Wiese , 8 Obst¬
bäume , in der Wlrtichaft I . Jckenrotb doitselbst frei- ,
willig unter günstigen Bedingungen versteigern.  Vor - !
herige Auskunft erbeten bei

Joh . Jahn  3r in Grenzau , j

Zm Wchnchtsstjl
empfehle r

Apfelwein
Weissweine

Rotweine
Süsswein

Cognac * Liköre.
Franz

Di'

Spielmann
Montabaur.
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